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Hersteller von Elementardiä-
ten bzw. Sondennahrung ha-
ben mit Krankenkassen Lie-
ferverträge nach §127 SGB V 
abgeschlossen. Durch die Di-
rektbelieferung von Patien-
ten auf der Basis dieser Ver-
träge ergeben sich deutliche 
Einsparungen. 
 
Die Verordnungskosten dieser 
Elementardiäten sind richtgrö-
ßenrelevant. Sofern die Versor-
gung eines Patienten nicht be-
reits auf der Basis eines solchen 
Vertrags erfolgt, ist es sinnvoll, 
gerade bei voraussichtlich län-
gerfristiger Verordnung (z. B. 
für sondenernährte Patienten) 
bei der Kasse nachzufragen, ob 
derartige Lieferverträge vorlie-
gen und eine kostengünstigere 
Direktbelieferung möglich ist.

Bei sondenernährten Patienten 
sind für die Versorgung auch 
Verbandmittel (Schlitzkom-
pressen, Tupfer o. Ä. notwen-
dig). Hierfür werden spezielle 
Verbandmittelsets angeboten. 
Ihr Listenpreis liegt oft erheb-
lich über den der Einzelkom-
ponenten. Im Rahmen speziel-
ler Lieferverträge werden die-
se notwendigen Verbandmittel 
i.d.R. jedoch über eine Tages-
pauschale vergütet, sodass die 
für die Versorgung deutlich 
bequemeren Verbandmittelsets 
problemlos verordnet werden 
können. Erfolgt die Versorgung 
außerhalb solcher Verträge, 
sollten bevorzugt die einzelnen 
Bestandteile verordnet wer-
den, da Prüfanträge einzelner 
Kassen wegen dieser aus ihrer 
Sicht unwirtschaftlichen Ver-
ordnung drohen. 

Sondennahrung u.a.

Direktverträge
sparen Geld

Martin Lack

Im Rahmen einer Urlaubsver-
tretung ist es für den Vertre-
tungsarzt in der Regel schwer 
zu entscheiden, ob die vom 
Patienten des vertretenen 
Arztes angeforderten Arznei-
mittel tatsächlich in vollem 
Umfang notwendig sind. 

Verordnung dem Vertretungszeitraum anpassen

Die Gesamtbehandlungsstrate-
gie liegt in der Hand des ver-
tretenen Arztes. Ob ggf. eine 
Dosisänderung oder ein Arz-
neimittelwechsel geplant oder 
sogar notwendig ist, ist für den 
Vertretungsarzt im Einzelfall 
nur schwer festzustellen. Vor 

Bei Urlaubsvertretungen

Seit Inkrafttreten der Neufas-
sung der Arzneimittelrichtlinie 
vor einem Jahr sind Kombina-
tionspräparate als Hämorrhoi-
denmittel nicht mehr verord-
nungsfähig.

Vorsicht, Regressfalle! 
Entgegen der Auffassung der 
o. g. Herstellerfirma sind auch 
entsprechende Monopräpara-
te nicht mehr ohne Weiteres 
Kassenleistung: Präparate mit 

Arzneimittel-Richtlinie

Hämorrhoidenmittel: Längst 
nicht alles ist Kassenleistung

Die Firma Kade verbreitet Informationen zur Verordnungsfä-
higkeit von Hämorrhoidenmitteln, die sich aus unserer Sicht 
teilweise nicht mit den Arzneimittelrichtlinien decken. 

Lokalanaesthetikum stehen als 
rezeptfreie Alternativen zur 
Verfügung (z.B. Haenal® akut 
zur Linderung von Brennen 
und Juckreiz bei anorektalem 
Symptomen-Komplex), womit 
laut Arzneimittelrichtlinie die 
Verordnung von rezeptpflichti-
gen Arzneimitteln wie DoloPo-
sterine® zulasten der Kasse als 
unwirtschaftlich gilt.
Das kortikoidhaltige Mono-
präparat Posterisan® corte hin-

gegen ist ausschließlich bei 
akutem, juckendem, gerötetem 
Analekzem zugelassen. Der 
Einsatz bei Hämorrhoidalleiden 
darf nicht zulasten der GKV er-
folgen (off-label).
Somit bleibt bei Beschwerden 
des Patienten nur noch der Griff 
zum grünen Rezept, wenn Sie 
ein bestimmtes Hämorrhoiden-
mittel empfehlen wollen oder 
der Patient sich gegen den Hin-
weis der fehlenden Beeinflus-
sung des Erkrankungsverlaufs 
durch die Applikation derarti-
ger Lokaltherapie beratungsre-
sistent zeigt.                     K.K.
                                 

diesem Hintergrund sollte die 
Verordnungsmenge lediglich 
dem Vertretungszeitraum an-
gepasst sein. Im Rahmen von 
Richtgrößenprüfungen steht für 
„Vertretungsfälle“ jeweils auch 
nur ein Viertel der Richtgröße 
zur Verfügung.     Martin Lack

Die Kassenärztliche Bundesvereini-
gung bietet aktuelle Infos rund um die 
Arzneimittelversorgung (AIS): 
n Arzneimittelpolitik
n Arzneimittel-Richtlinie
n Rote-Hand-Briefe
n Neue Arzneimittel
n Alle Ausgaben „Wirkstoff aktuell“

Ärzte unter den AIS-Nutzern können sich über aktuelle Entwick-
lungen in der Arzneimitteltherapie informieren und ihr erworbe-
nes Wissen durch Online-Beantwortung entsprechender Fragen 
unter Beweis stellen. Die korrekte Beantwortung wird mit Fortbil-
dungspunkten „belohnt“. Speziell zu den Inhalten der jeweiligen 
Ausgabe von „Wirkstoff aktuell“ werden sog. Multiple-Choice-Fra-
gen gestellt, für deren korrekte Beantwortung der Arzt CME-Fort-
bildungspunkte erhält. Gibt der Teilnehmer seine Fortbildungs-
nummer an, dann übermittelt das AIS-System der Ärztekammer 
die erworbenen CME-Fortbildungspunkte zur Gutschrift. 

Fragen beantworten und 

CME-Punkte kassieren! KBV
AIS ARZNEI-

INFORMATIONS-

SYSTEM

www.kbv.de/ais/ais.html


